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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM 12. März 1996 NR. 613

Dornach: Erlass einer Gestaltungsplanpflicht Gebiet Zu, GB Dornach Nr. 462 und 464

1. Feststellungen

Die Einwohnergemeinde Dornach unterbreitet dem Regierungsrat den Erlass einer
Gestaltungsplanpllicht Gebiet Zu, GB Dornach Nr. 462 und 464, zur Genehmigung.

2. Erwägungen

Dieöffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 26. Mai bis zum 26. Juni 1995. Innerhalb der
Auflagefrist gingen keine Einsprachen ein. Der Gemeinderat genehmigte den Erlass der
Gestaltungsplanpfticht am 2. Mai 1995 unter dem Vorbehalt von allfälligen Einsprachen.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell ist der Erlass einer Gestaltungsplanpflicht Gebiet Zil recht- und zweckmässig und
kann im Sinne von § 18 PBG genehmigt werden.

3. Beschluss

3.1. Der Erlass einer Gestaltungsplanpflicht Gebiet Zil, GB Dornach Nr. 462 und 464 wird
genehmigt.

3.2. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf den Geltungsbereich der gestaltungs
planpflichtigen Gebiete nicht anwendbar, soweit sie diesen widersprechen.

3.3. Die Einwohnergemeinde Dornach hat eine Genehmigungsgebühr von Fr. 300.-- und
Publikationskosten von Fr. 23.--, total Fr. 323.--, zu bezahlen. Dieser Betrag wird
dem Kontokorrent der Gemeinde belastet.
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Kostenrechnung EG Dornach
Genehmigungsgebühr: Fr. 300.-- (Kto. 5803.431.00)
Publikationskosten: Fr. 23.-- (Kto. 5820.435.00)

Fr. 323.-- Belastung im KK
(Nr.111.11)

Bau-Departement (2)
Bau-Departement, Rechtsdienst (pt)
Amt für Raumplanung Bi
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen. Plan
Amtschreiberei Dorneck, Amthaus, 4143 Dornach, mit 1 gen. Plan
Finanzkontrolle
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung
Sekretariat der Katasterschatzung, mit 1 gen. Plan
Gemeindepräsidium der EG, 4143 Dornach, mit 1 gen. Plan (mit Belastung im

Kontokorrent, einschreiben)
Bauverwaltung, 4143 Dornach
Baukommission der EG, 4143 Dornach
Planungskommission, 4143 Dornach
Staatskanzlei (Amtsblatt Publikation: Genehmigung: EG Dornach: Erlass einer

Gestaltungsplanpflicht Gebiet Zil: GB Nr. 462 u. 464)


